
BESCHWERDEKANNERN 	BOARDS OF APPEAL 	CHAMBRES DE RECOURS 
DES EUROPAISCHEN 	OF THE EUROPEAN 	DE L'OFFICE EUROPEEN 
PATENTANTS 	 PATENT OFFICE 	 DES BREVETS 

~umumum. 
Aktenze ichen: 
	 T 315/92 - 3.5.1 

Anmeldenummer: 
	

84 110 775.8 

Veroffentlichungs -Nr.: 
	0 135 881 

Bezeichnung der Erfindung Speicherprogrammierbares AutoniatisierungsgerAt 

Kiassifikation: 	C06F 15/16 

E N T S C H E I D U N G 
vom 27. April 1993 

Patentirihaber: 	SIEMENS Aktiengesellschaft 

Einsprechender: AEG Aktiengesellschaft 

Stichwort: 

EPU 	Artikel 114 (1) und (1), 111 (1) 

Schlagwort: "Verspatet vorgebrachte Dokumente, die moglicherweise die 
Aufrechterhaltung des Patents gefahrden" 

EPA Form 3030 01.91 



DJO)  
Europäisches 
Patentamt 

Beschwerdekammem 

European 
Patent Office 

Boards of Appeal 

Office eumpóen 
des brevets 

Chambres de recours 

Aktenzeichen: T 315/92 - 3.5.1 

E N T S C H E I D U N G 
der Technischen Beschwerdeker 3.5.1 

von 27. April 1993 

BeschwerdefUhrer: 	 AEG Aktiengesellschaft 
(Einsprechender) 	 Theodor-Stern-Kai 1 

W - 6000 Frankfurt/Main 70 (DE) 

Beschwerdegegner: 	 SIEMENS Aktiengesellschaft 
(Patentinhaber) 	 Wittelsbacherplatz 2 

W - 8000 Munchen 2 (DE) 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Einspruchsabteilung des 
EuropAischen Patentauts you 18. Februar 1992, ult 
der der Einspruch gegen das europaische Patent 
Nr. 0 135 881 aufgrund des Artikels 102 (2) EPU 
zuruckgewiesen worden ist. 

Zusasensetzung der Kajuser: 

Vorsitzender: P.K.J. van den Berg 
Mitglieder: 	R. Randes 

F. Benussi 



01 
	 T 315/92 

Sachverhalt und Antrage 

Mit vorliegender zulässiger Beschwerde wird die 

Entscheidung der Einspruchsabteilung angefochten, den 

Einspruch gegen das mit sechs Ansprüchen erteilte 

europàische Patent Nr. 0 135 881 zurückzuweisen. 

Der (einzige unabhängige) Anspruch 1 des Streitpatents 

lautet: 

Speicherprograininierbares Automatisierungsgerät unter 

Verwendung von Zentraleinheiten auf Mehrprozessorbasis mit 

einem internen Bussystem und einer Schnittstelle zu einem 

externen Bussysteiu für den AnschluS von Peripheriebau-

gruppen, wobei die in ein gemeinsames Geháuse 

einsteckbaren Zentraleinheiten neben ihrer Schnittstelle 

zu ihrem externen Bussystem eine weitere Schnittstelle zum 

AnschluB an ein zusãtzliches getrenntes Bussystem im Geràt 

aufweisen, 

dadurch gekennzeichnet, 

daB dieses zusätzliche Bussystem (K) zur gemeinsamen 

Stromversorgung und zum von einem Koordinierungs- 

prozessor (2) gesteuerten Datenverkehr der Zentral-

einheiten (Zi - Zn) untereinander dient." 

Die Entscheidung wird in folgender Weise begründet: 

Die Erfindung geht vom Stand der Technik gemäB Dl 

(ELECTRICAL DESIGN NEWS, Band 28, Nr. 15, Juli 1983, 

Seiten 136 - 149, Boston, US) aus und Anspruch 1 ist 

gegenüber diesem Stand abgegrenzt. "Die Koinbination der 

Druckschriften Dl und D2 (REGELUNGSTECHNISCHE PRAXIS, 

25. Jahrgang, 1983, Heft 6, Seiten 215 - 219) führt in 

naheliegender Weise maximal zu einem speicherprogranunier-

baren Automatisierungsgerät, dessen zusätzliches 

getrenntes Bussystem im Gerät zuin von einem 
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KoordinierungsprOZeSSOr gesteuerten Datenverkehr der 

Zentraleinheiten untereinander dient." 

Bezüglich des Gegenstandes des Anspruchs 1 sind aus D3 

oder D4 keine Hinweise zu entnehmen, die über das 

hinausgehen, was bereits aus der D2 bekannt ist. Die 

Entgegenhaltungefl D6 bis D10 sind lediglich im 

Zusammenhang mit den abhängigen Ansprüchen genannt 

worden. 

"In der Druckschrift D5 (GB-A-i 497 158) ist em 

speicherprogrammierbares Automatisierungsgeràt 

beschrieben, das neben einein Steuerbus (3), eineni 

ProgrammadreBbus (4) und einem Befehisbus (5) einen 

Bus (2) enthàlt, mit dessen Hilfe die an den Bus 

angeschlossenen Baugruppen mit einem gemeinsamen 

Stromversorgungsteil (2) verbunden werden (Figur 1). 11  

Somit weist D5 für jede Funktion einen getrennten Bus auf. 

"Auf den Gedanken, die Druckschriften Dl, D2 und D5 zu 

kombinieren, um zuni Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu 

gelangen, koinmt der Fachmann nur durch retrospektive 

Betrachtungsweise, bei der der aus der Druckschrift D5 

bekannte Aspekt der Stromversorgung isoliert aus deni 

Zusammenhang gerissen gesehen wird und die erwähnte 

Doppelausnutzung des zusãtzlichen getrennten Busssystems 

dagegen uberhaupt nicht gesehen wird." 

III. 	In der Beschwerdebegründung hat die Beschwerdeführerin 

noch vier Entgegenhaltungen aufgegriffen, nämuich 

Dii: Zeitschrift "Narkt & Technik" Nr. 8, 

20. Februar 1981, Seiten 32, 34, 36 und 49, 
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Zeitschrift "Elektronik" 10/21-05-1982, Seiten 107 

bis 110, 

DIN 66264, Teil 1, Januar 1983, 

Zeitschrift "Markt & Technik", Nr. 44, 

5. November 1982, Seite 152. 

Die Beschwerdeführerin hat mit diesen Druckschriften 

of fenbar zeigen wollen, daS es für den Fachmnann vor dem 

Prioritãtsdatum des Streitpatents bekannt war, daB em 

Bussystemu (Parallel-Bus) nicht nur zum Datenverkehr, 

sondern auch für Stromversorgung dienen konnte. Sie hat 

auch zeigen wollen, daB schon die nach Dl verwendete 

Parallel-Busse von dem Typ sind, die für die Busteilnehmner 

eine Stromversorgung aufweisen. Deshalb sei es für den 

Fachmnann naheliegend von Dl (oder von der Dl 

entsprechenden D14) mit Hilfe der Lehre der D2 zum 

Gegenstand des Anspruchs 1 zu gelangen. 

IV. 	Die Beschwerdegegnerin hat darauf hingewiesen, daB die 

Beschwerdeführerin die neuen Entgegenhaltungen Uber 

15 Monate nach Ablauf der Einspruchsfrist genannt habe, 

ohne anzugeben, warumn sie erst jetzt aufgegriffen würden. 

Im übrigen ist sie der Meinung, daB die neugenannten 

Entgegerthaltungen nicht relevant seien, weil in diesem 

Falle die Kenntnis spezieller Parallel-Bussysteme dem 

Fachwissen des Fachmannes nicht zuzurechnen sei. Der 

Fachmann wisse zwar selbstverstàndlich, was ein Parallel-

Bus sei; wie ein bestimmter Parallel-Bus dagegen konkret 

ausgestaltet sei, sei nicht mehr dem allgemeinen 

Fachwissen, sondern dem "normalen" Stand der Technik 

zuzurechnen. Die Beschwerdegegnerifl hat auBerdem 

ausgeführt: 
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"Selbst unter Berücksichtigung der vier neuen Entgegen-

haltungen Dli bis D14 würde man nicht zuin Gegenstand des 

erteilten Anspruchs 1 gelangen, da aus keiner der 

Entgegenhaltungen Dl bis D14 bekannt ist, einen eigenen, 

zentraieinheitenübergreifenden, geräteinternen Bus zur 

gelneinsamen Stromversorgung mnehrerer eigenständiger 

Zentraleinheiten zu verwenden. Anspruch 1 beruht daher auf 

erfinderischer Tatigkeit." 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des 

Streitpatents in voilemn Umfang. Hilfsweise wird eine 

inündliche Verhandiung beantragt. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde 

zurückzuweisen. Sie beantragt ebenfalls hilfsweise eine 

mnündliche Verhandlung. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Wie in früheren Entscheidungen der Beschwerdekannnern 

erläutert ist (vgl. T 273/84, AB1. 1986, S. 346 und 

T 110/89, nicht verôffentlicht), ist der in Art. 114 (2) 

enthaitene Ermessensspielraum, bezüglich der 

BerUcksichtigung verspätet vorgebrachten Beweismittel, 

of fenbar zu dent Zwecke eingeràuint worden einen norntalen 

Verfahrensabiauf zu ermoglichen und taktischen MiBbrauch, 

wie z. B. Verfahrensverzógerungen auszuschalten. 

Ariderseits dürfen verspätet vorgebrachte Tatsachen und 

Beweisinittel, die ntôgiicherweise zu einein von der 

angefochtenen Entscheidung abweichenden Ergebnis fü.hren 

und insofern von Relevanz sind, in Anbetracht des in 

Art. 114 (1) EPU verankerten Grundsatzes der Amts-

erutittlung nicht unberücksichtigt bleiben. 
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In diesem Falle scheint es der Kanuner, daB ein taktischer 

MiBbrauch von Seite der BeschwerdefUhrerin ausgeschlossen 

ist. liii Gegenteil scheint das Vorbringen der neuen 

Entgegenhaltungen logischerweise daraus zu folgen, daB die 

angefochtene Entscheidung, die ohne vorhergehende 

Bescheide getroffen wurde, deutlich inachte, daB die 

Einspruchsabteilung der Entgegenhaltung D5 nicht das 

Gewicht zuschreiben wolite, das die BeschwerdefUhrerin 

(Einsprechende) für angebracht angesehen hatte. In der 

angefochtenen Entscheidung wird folgendes gesagt: 

"GemàB dein kennzeichnenden Teil zeichriet sich der Gegen-

stand des Patentanspruchs 1 durch eine Doppelausnutzung 

des zusàtzlichen Bussysteins aus, nämlich zum gesteuerten 

Datenverkehr der Zentraleinheiten untereinander und zu 

deren Stromversorgung. Eine derartige Doppelausnutzung 

eines Bussystems wird durch die Druckschrift D5 nicht 

gezeigt. Diese zeigt vielmehr jeweils einen getrennten Bus 

für jede Funktion." 

Im Einspruchsverfahren vor der Entscheidung war dieser 

Aspekt bezüglich des Standes der Technik gemäs D5 nicht 

erörtert worden, sondern das Argument der Patentinhaberin 

(Beschwerdegegnerin) gegen D5 war, daB der in D5 dar-

gesteilte Bus dem externen Bussystem des Anspruchs 1 und 

also nicht dein zusätzlichen Bussystem entspreche. Es ist 

deshaib verständlich, daB die Beschwerdeführerin Entgegen-

haltungen vorbringen wolite, die eine Doppelbenutzung 

eines Bussystems aufweisen. 

Wie oben angedeutet ist für die Zulassung der neu 

genannten Entgegenhaltungen auch zu untersuchen, ob der 

darin of fenbarte Stand der Technik die Neuheit oder 

erfinderische Tátigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 

in Frage stellen kann (vgl. T 110/89, Punkt 2.2). 

I 
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Es 1st offensichtlich, daB die neuen Entgegenhaltungen die 

Neuheit des Gegenstandes des Anspruchs 1 nicht 

vorwegnehmen kônnen. Die Beschwerdeführerin hat auf diese 

Entgegenhaltungen hingewiesen, urn zu zeigen, daB gemäB Dl 

Busse verwendet werden, die offensichtlich von einem Typ 

sind, der neben anderen Funktionen auch den Busteilnehiner 

eine Strornversorgung anbieten kann. 

Der Kammer scheint es bei einer prima facie Betrachtung 

der neuen Entgegenhaltungen, daB von den in Dl genannten 

Bussen jedenfalls der ANS-Bus und der Multibus schon aus 

der erstgenannten neuen Entgegenhaltung Dli als Parallel-

Busse identifiziert werden können, die auch eine 

Stromversorgung anbieten können. Dies dürfte aber 

bedeuten, daB das zusätzliche getrennte Bussystein "ANS 

SYSTEM BUS" in der Vorrichtung des unteren Blides auf 

Seite 139 in Dl, gegenüber welcher Vorrichtung Anspruch 1 

abgegrenzt ist, einfacherweise zur gemeinsamen Strom- 

versorgung der Zentraleinheiten benutzt werden könnte. Der 

Kainmer scheint es, daB schon diese Interpretation der Di, 

die mit Hilfe der Dli möglich wird, hinreichend ist, urn 

festzustellen, daB Di1 als relevant anzusehen 1st. 

Die Beschwerdeführerin hat auBerdem ausgeführt, daB die in 

Dl eriàuterten Rückwandleiter-Busse auch tatsächlich für 

die gemeinsame Stromversorgung der Busteilnehmer dienen 

(weiches von der Beschwerdegegnerin nicht direkt verneint 

worden 1st). Ob dent so 1st, kann jetzt dahingestelit 

bleiben. Die Kanuner 1st jedenfalls vorlâufig der Meinung, 

daB sowohi die neugenannte Entgegenhaltung Dil als auch 

die noch eingeführten Dokumente D12 bis D14, die sich alle 

auf Parallell-Busse mit Stromversorgung beziehen, die 

Aufrechterhaitung des Patents (jedenfalis in der jetzigen 

Form) gefãhrden. 
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Daher scheint es der Kammer, daB diese Entgegenhaltungefl 

nach Art. 114 (1) EPU bei der Beurteilung der Patent-

fähigkeit des Anspruchsgegenstandes herangezogen werden 

müssen. Eine abschlieBende Prüfung der Bedeutung dieser 

Entgegenhaltungen für die erfinderische Tàtigkeit durch 

die Kainmer hätte aber einen Instanzverlust zur Folge, der 

im Hinblick darauf, daB die neuen Entgegenhaltungen erst 

im Beschwerdeverfahren genannt wurde, mit dern Grundsatz 

der Billigkeit nicht vereinbar ware. 

Die Kammer muB daher die erstinstanzliche Entscheidung 

aufheben, ohne die Stichhaltigkeit ihrer Begründung zu 

prüfen. In Ausubung ihrer Befugnis nach Art. 111 (1) 

verweist sie die Sache zur weiteren Prüfung an die 

Einspruchsabteilung zurück. 

Die hilfsweise gesteliten Anträge der beiden Beteiligten 

auf Anberaumung elner mündlichen Verhandlung sind 

gegenstandslos, da aufgrund der Zuruckverweisung der 

Anmeldung an die Vorinstanz zur weiteren Prufung keine das 

Erteilungsverfahren abschlieBende und die Beteiligten 

beschwerende Entscheidung getroffen wird. Den Beteiligten 

bleibt soinit die Möglichkeit der Uberprüfung einer 

Entscheidung der ersten Instanz, gegebenenfalls, wenn 

beantragt, mit DurchfUhrung einer mündlichen Verhandlung, 

erhalten. 

I 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen 

mit der Auflage, das Verfahren fortzusetzen. 

Die Geschàftsstellenbeamtin: 	 Der Vorsitzende: 

M. Kiehi 
	

P.K.J. van den Berg 


